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Eau de Cologne
SIRfix
Frisiercreme
Rasierschaum

Amtsschimmel
Wenn in der Gemeinde Gebenstorf
der betreffende Funktionär monatlich

Fr. 1200.- verdient, macht das

pro Arbeitstag etwa Fr. 50.- und

pro Arbeitsminute etwa 8 Rappen
aus. Wenn er also einem Geschäft
5 Minuten widmet, dann kostet das
allein von der Lohnseite her 40
Rappen.

Nun hat eine Strombezügerin von
dem besagten Amt eine Rechnung
von Fr. 24.50 erhalten, aus Irrtum
jedoch nur 24.40 einbezahlt, also
10 Rappen zu wenig.

Der Beamte füllte daraufhin eine

vorgedruckte Mahnung aus,
adressierte, kuvertierte und frankierte
(10 Rp.) sie, wendete dazu sicher
mindestens 5 Minuten auf (ca. 40

Rappen), was die Gemeinde auf
etwa einen halben Franken zu
stehen kam - für die Einforderung
von 10 Rappen.
Ergebnis: Der Bürger hat wieder
einmal Gelegenheit, den
Amtsschimmel lauthals wiehern zu
hören.

Was schließlich auch etwas ist!

Widder

von J. und P. Wagner

Da war eine Dame in Thun,
der träumte, sie wäre ein Huhn.
Am Morgen, - wie nett!
lag ein Ei unterm Bett.
Doch das belastet sie nun.

Da war mal ein Winzer in Twann,
dem leckte ein Weinfaß und rann.
«Was ist schon verloren?
Er war nicht vergoren»,
so tröstet ein Schläuling den Mann.

*
Da wollte ein Mann in Schlieren
den Ghüder im Wald deponieren.
Doch der war schon voll,
da schimpft' der Mann: «Moll,
daß die Leut' sich auch garnicht genieren!»

Da fuhr der Herr Schwöble aus Ulm
von Vitznau nach Rigi-Kulm.
Da rief er: «Ha noi!
De'sch jo elles vo Stoi,
grad so wie boim Minschter vo Ulm!»

Da war eine Dame in Lachen,
die hielt sich als Schoßhund 'nen Drachen,
ein lammfrommes Tier
Er war aus Papier
im Do-it-yourself zu machen.
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